
    

 GEMEINDERAT 

12. Sitzung vom 19. August 2019 INHALTSVERZEICHNIS 
 
 

Geschäfte 
 

Beschlüsse 
 
HRM2 – Projektabschluss - Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019 
Gebührentarif der Politische Gemeinde (GebT) - Anpassungen auf den 1. Oktober 2019 
900 Jahre Kloster Engelberg – Feier vom 21. Juni 2020 - Geschichtliche Aufarbeitung - Kredit Fr. 11'000.-- 
Aemtler Bühne – Jahresproduktion 2019 „Hinter den sieben Gleisen “ - Unterstützungsbeitrag von Fr. 1‘000.-- 
Haus Coccolino - Ersatz Beleuchtung in den Gruppenräumen der Kinderkrippe – Netto-Kredit Fr. 5'800.-- 
Revisionsbericht Steueramt vom 12. Juli 2019 - Finanzen, Bezug, Register und Veranlagung - Vormerknahme 
Bodenacherweg - Oberflächenbehandlung - Kredit Fr. 17ꞌ500.-- - Arbeitsvergabe 
Flurweg im Bol - Oberflächenbehandlung - Kredit Fr. 9ꞌ000.-- 
900 Jahre Kloster Engelberg - Festanlass vom 21. Juni 2020 – Miete Festzelt und WC-Wagen - Kredit Fr. 9'000.-- 
Reglement zur Informationsverwaltung und zur Archivnutzung - Erlass 
 

 
  



  
 19.08.2019 
 
 
FINANZEN F3  
Rechnungsführung, Buchhaltung F3.06  
Allgemeine und komplexe Akten F3.06.01  

 
2. Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2) 

Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019 - Anwendung der 
Bestimmungen zum Finanzhaushalt gemäss Gemeindegesetz und der 
Gemeindeverordnung im Rahmen des Abschlusses des HRM2-
Pilotprojektes 

133  

 
Ausgangslage 

Mit dem Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes vom 20. April 2015 (GG, LS 
131.1) und der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) per 
1. Januar 2018 folgt der Abschluss des HRM2-Projekts. Die abgeschlossene Projekt-
vereinbarung sieht vor, dass die Versuchsphase mit Inkrafttreten des neuen Gemein-
degesetzes endet. Auf diesen Zeitpunkt hin ist die Rechnungslegung dem dann gel-
tenden Recht anzupassen ist. 

In der Projektvereinbarung ist jedoch nicht geregelt, ob die Anpassungen auf den 
1. Januar 2018 oder auf den 1. Januar 2019, dem generellen Umstellungstermin der 
Zürcher Gemeinden, vorzunehmen sind. Die HRM2-Pilotgemeinden können das Da-
tum daher selber bestimmen. Gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 133 vom 
11. Juli 2017 werden die Bestimmungen zum Finanzhaushalt auf dem 1. Januar 2019 
angewendet.  

Die notwendigen Anpassungen verändern die Bilanz und das Nettovermögen der Ge-
meinde. Daher ist auf den 1. Januar 2019 nochmals ein vereinfachter Bilanzanpas-
sungsbericht zu erstellen, der die angepasste Eingangsbilanz per 1. Januar 2019 ab-
bildet. Der genehmigte Bilanzanpassungsbericht ist bis spätestens Ende August 2019 
dem Gemeindeamt einzureichen. 

 

Kontenrahmen und funktionale Gliederung 

Der Kontenrahmen und die funktionale Gliederung sind verbindlich in der Gemeinde-
verordnung geregelt (§ 6 VGG i.V.m. Anhang 1, Ziffer 1 und 2). Die von den Pilot- und 
Projektgemeinden angewendeten Kontenrahmen und funktionale Gliederung entspre-
chen dem Stand vom 10. Juli 2013. Die entsprechenden Änderungen sind im eigenen 
Kontenrahmen und bei den Funktionen nachzuführen. 

 

Notwendige Anpassungen 

Folgende Anpassungen an das Gemeindegesetz und die Gemeindeverordnung sind 
vorzunehmen: 

Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven: Auflösung 
 
Die Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven sind nicht mehr zulässig. Die noch vor-
handenen Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven für die Anlagen des Verwal-
tungsvermögens und für die Liegenschaften des Finanzvermögens sind aufzulösen 
und dem zweckfreien Eigenkapital zuzuweisen. Die Auflösung erfolgt auf das Konto 
2999.00 «Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre».  

Da der Gemeinderat Stallikon bereits mit Beschluss Nr. 184 vom 27. September 2018 
festgelegt hat, dass auf Einlagen in Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven verzich-
tet wird, besteht per 1. Januar 2019 kein Handlungsbedarf.  

Abgrenzung des Ressourcenzuschusses, 
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bzw. der Ressourcenabschöpfung 
 
Gemäss § 119 Abs. 2 GG können Gemeinden den Ressourcenzuschuss neu zeitlich 
abgrenzen. Mit Beschluss Nr. 109 vom 8. Juli 2019 legte der Gemeinderat Stallikon 
fest, dass der Ressourcenausgleich zeitlich abgegrenzt wird.  

Die Höhe der abzugrenzenden Forderung oder Verpflichtung entspricht dem aufgrund 
der Steuerkraft im Bemessungsjahr zu erwartenden oder zu leistenden vollen Aus-
gleichsbetrag (Schätzung). In Politischen Gemeinden sind auch die Anteile der Schul-
gemeinden zu ermitteln und abzugrenzen (Bruttodarstellung). Steuerkraftabschöpfun-
gen oder -zuschüsse werden über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich 
abgegrenzt. Der Ausweis der Forderungen erfolgt auf dem Konto 1043.20 "Aktive RA 
Finanz- und Lastenausgleich", der Ausweis der Verpflichtungen auf dem Konto 
2059.20 "Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich" und Konto 2089.20 
"Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich". 

Sonderrechnungen: Ausweis im Fremdkapital 
 
Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet 
(§ 121 Abs. 5 GG). Die Sonderrechnungen umfassen die verwalteten Mittel im Interes-
se Dritter sowie die Schenkungen und letztwilligen Zuwendungen mit bestimmter 
Zweckbindung. Diese zweckgebundenen Zuwendungen wurden während der Pro-
jektphase im Eigenkapital geführt (Sachgruppe 2911). Sie sind nun dem Fremdkapital 
zuzuordnen. Die Umbuchung erfolgt in die Sachgruppe 2092 "Verbindlichkeiten ge-
genüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK", Konto 
2092.xx "Zweckgebundene Zuwendung". 

Passivierte Investitionsbeiträge: Ausweis im Verwaltungsvermögen 
 
Das Verwaltungsvermögen wird zum Anschaffungswert abzüglich erhaltener Beiträge 
bilanziert (Aktivierung der Nettoinvestitionen) (§ 25 Abs. 1 VGG). Der separate Aus-
weis der erhaltenen Investitionsbeiträge unter den passivierten Investitionsbeiträgen 
(Sachgruppe 2068) entfällt. Die passivierten Investitionsbeiträge sind dem Verwal-
tungsvermögen und der entsprechenden Anlage oder generell den übrigen Tiefbauten 
(Anschlussgebühren) zuzuordnen. Neben der Anpassung in der Finanzbuchhaltung ist 
auch eine Anpassung in der Anlagenbuchhaltung notwendig. 

Anlagenbuchhaltung: Nutzungsdauer von Anschlussgebühren 
 
Bei den Anlagekategorien für die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens erfolgte 
eine wesentliche Änderung bei der Nutzungsdauer der Anschlussgebühren. Die An-
schlussgebühren werden neu über die Dauer von 40 Jahre (anstatt 20 Jahre) aufge-
löst.  

Die Gemeinde Stallikon hat bereits mit dem Restatement per 1. Januar 2016 für An-
schlussgebühren eine Nutzungsdauer von 40 Jahren berücksichtigt. Per 1. Januar 
2019 sind keine Anpassungen nötig.  

 

Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen 

Mit der Erstellung der Eingangsbilanz kann gemäss § 49 Abs. 2 bis 4 VGG in engem 
Umfang eine Bilanzbereinigung vorgenommen werden. Dabei ist die Zuordnung der 
Vermögenswerte zum Finanz- oder Verwaltungsvermögen zu prüfen. Die korrekte Zu-
ordnung der Vermögenswerte ist aus kreditrechtlicher und wirtschaftlicher Sicht wich-
tig.  
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Vermögenswerte, die aufgrund eines Beschlusses einer öffentlichen Aufgabe dienen 
und irrtümlich im Finanzvermögen bilanziert sind, sind bei der Erstellung der Eingangs-
bilanz ins Verwaltungsvermögen zu überführen. Die Überführung ist mittels der frühe-
ren Beschlüsse nachzuweisen. 

Im Rahmen dieser Bilanzbereinigung werden keine Vermögenswerte vom Finanz- ins 
Vermögen überführt.  

Eingangsbilanz per 1. Januar 2019 

Nach der Umsetzung der notwendigen Anpassungen zeigt die Eingangsbilanz per 
1. Januar 2019 nachfolgendes Bild (Werte in Schweizer Franken). 

Die Details zu den Umgliederungen, den Übertragungen vom Finanzvermögen ins 
Verwaltungsvermögen und den Neubewertungen (Abgrenzung des Finanzausgleichs) 
sowie die Erläuterungen dazu sind aus der beiliegenden Überleitungstabelle ersicht-
lich. 

Konto, Bezeichnung Schlussbilanz 
per 31.12.2018 

Eingangsbilanz 
per 1.1.2019 

Erläute- 
rungen 

1 Aktiven 64'679'282.15 53'910'854.72 
10 Finanzvermögen 17'118'453.83 17'189'092.83  

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 5'368'997.89 5'368'997.89  
101 Forderungen 4'948'808.84 4'948'808.84  
102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00  
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 38'324.70 108'963.70 E1 
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00  
107 Finanzanlagen 525'380.50 525'380.50  
108 Sachanlagen Finanzvermögen 6'236'941.90 6'236'941.90  
109 Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital 0.00 0.00  

14 Verwaltungsvermögen 47'560'828.32 36'721'761.89  

140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 42'709'329.17 31'876'099.27 E3 
142 Immaterielle Anlagen 369'247.85 363'411.85 E3 
144 Darlehen 0.00 0.00  
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 3'128'245.74 3'128'245.74  
146 Investitionsbeiträge 1'354'005.56 1'354'005.03 E3 

 

Konto, Bezeichnung Schlussbilanz 
per 31.12.2018 

Eingangsbilanz 
per 1.1.2019 

Erläute- 
rungen 

2 Passiven -64'679'282.15 -53'910'854.72 
20 Fremdkapital -38'183'663.63 -27'438'541.50  

200 Laufende Verbindlichkeiten -6'067'362.88 -6'067'362.88  
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -5'000'000.00 -5'000'000.00  
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) -101'721.40 -101'721.40  
205 Kurzfristige Rückstellungen -385'509.72 -397'763.72 E1 
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -26'548'874.93 -15'709'808.50 E3 
208 Langfristige Rückstellungen 0.00 0.00  
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -80'194.70 -161'885.00 E2 

29 Eigenkapital -26'495'618.52 26'472'313.22  

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -3'909'035.05 -3'909'035.05  
291 Fonds im Eigenkapital -131'690.30 -50'000.00 E2 
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00  
293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00  
294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00  
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 -58'385.00 E1 
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00  
298 Werterhaltungs- und Erneuerungsreserve 0.00 0.00  
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -22'454'893.17 -22'454'893.17  
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E1 Ressourcenzuschüsse bzw. Forderungen aus dem Finanzausgleich werden über die transitorischen 
Aktiven zeitlich abgegrenzt (§ 119 Abs. 2 GG). Der Anteil der Sekundarschule Bonstetten wird in den 
kurzfristigen Rückstellungen ausgewiesen. 

E2 Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen (Zweckgebundene Zuwendungen) werden dem 
Fremdkapital (Sachgruppe 292) zugerechnet (§ 121 Abs. 5 GG). 

E3 Das Verwaltungsvermögen wird gemäss § 25 Abs. 1 VGG zum Anschaffungswert abzüglich erhalte-
ner Investitionsbeiträge bilanziert (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Der separate Ausweis der er-
haltenen Investitionsbeiträge unter den passivierten Investitionsbeiträgen entfällt. Die passivierten 
Investitionsbeiträge sind dem Verwaltungsvermögen und der entsprechenden Anlage oder generell 
den übrigen Tiefbauten (Anschlussgebühren) zuzuordnen. 

 
 
 

Der Gemeinderat beschliesst: 
 
 
1. Der Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019 inklusive der Überleitungstabel-

le (Beilage 1), welche einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bil-
det, wird genehmigt. 

 
 
2. Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
 
3. Mitteilung an: 
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FINANZEN F3  
Rechtsgrundlagen F3.30  

 
3. Gebührentarif der Politische Gemeinde (GebT) 

Anpassungen auf den 1. Oktober 2019 
134 

 
Protokollvorgang: GRB Nr. 148 vom 7. Dezember 2017. 
 
Auf Grundlage von Art. 6 Gebührenverordnung (GebVO) hat der Gemeinderat mit Be-
schluss Nr. 248 vom 7. Dezember 2017 einen Gebührentarif (GebT) – mit Inkraftset-
zung am 1. Januar 2018 - erlassen. Der Gebührentarif wird regelmässig überprüft und 
angepasst. 
 
Folgende Änderungen sind heute am Gebührentarif vorzunehmen: 
 

Art. 7 und 90 werden angepasst: Der Wechsel vom Züri-Sack zum DILECA-Sack ist 
per 1. Januar 2019 erfolgt. Mit Ausnahme der neuen Sperrgutmarken wird der Abfall-
sack nicht mehr durch die Gemeindeverwaltung verkauft.  
 

Art. 52 wird angepasst: Bei den Gebühren für Wohnsitzbestätigungen der Einwohner-
kontrolle wird klargestellt, dass Bestätigungen für Minderjährigen bei Familienauszügen 
gebührenfrei sind, hingegen sind Einzelbestätigungen für Minderjährige kostenpflichtig. 
Die Gebühr für Wohnsitzbestätigungen für die SBB (GA) wird reduziert. 
 

Art. 62 wird angepasst: Die Betreibungsgebühr bei steueramtlichen Angelegenheiten 
wird aufgehoben. Bei Löschung von Betreibungen/Verlustscheine aus dem Betrei-
bungsregister durch das Steueramt werden nur die Gebühren des Betreibungsamtes 
weiter verrechnet. 
 
Art. 64a (Tierseuchenbekämpfung) wird betreffend Entsorgung von tierischen Neben-
produkten und Tierkörpertransporte hinzugefügt. 
 
 
 

Der Gemeinderat beschliesst: 
 
 
1. Im Sinne der Erwägungen werden folgende Artikeln des Gebührentarifes (GebT) 

angepasst: 
 
 Art. 7 Sperrgutmarken DILECA (Gemeindeverwaltung als Verkaufsstelle) 
 

 Bogen zu 5 Marken       Fr. 17.00 
 
 Art. 52 Auszüge und Auskünfte Einwohnerregister 

 

Wohnsitzbestätigungen für minderjährige Kinder sind bei Familienauszügen gebührenfrei; 
bei Einzelbestellungen hingegen kostenpflichtig 
Wohnsitzbestätigung für SBB (GA)     Fr. 15.00 

 
 
 Art. 62 Bescheinigungen und Ausweise des Steueramts 

 

Betreibungsgebühr      Fr. 100.00 
Löschung Betreibung/Verlustschein       Gebühren des Betreibungsamtes 
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 Art. 64a Tierseuchenbekämpfung (neu) 

Entsorgung von tierischen Nebenprodukten   gebührenfrei 
Tierkörpertransport von Nutztieren über 200 kg  gebührenfrei 
Tierkörpertransport von Heimtieren über 200 kg  Fr. 145.00 

 
 Art. 90 Gebühren Abfallentsorgung (Verkaufspreis Sperrgutmarken) 
 

Verkaufspreis Sperrgutmarken (Bogen zu 5 Marken) durch 
Gemeindeverwaltung (als Verkaufsstelle)   siehe Art. 7 

 
 
2. Die vorstehenden Änderungen treten am 1. Oktober 2019 in Kraft. Wird ein 

Rechtsmittel ergriffen wird über die Inkraftsetzung erneut entschieden. Der ange-
passte Gebührentarif wird anschliessend auf der Webseite www.stallikon.ch 
(Systematische Rechtssammlung) veröffentlicht. 

 
 
3. Dieser Beschluss ist öffentlich und gemäss § 7 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) 

im Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern und auf www.stallikon.ch zu veröffentli-
chen. 

 
 
4. Gegen diesen Beschluss kann, von der Publikation an gerechnet, beim Bezirks-

rat Affoltern, Im Grund 15, 8910 Affoltern am Albis, wegen Rechtsverletzungen, 
unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unange-
messenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs er-
hoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 Abs. 1 
VRG). Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der an-
gefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

 
 
5. Mitteilung an: 
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KULTUR UND KUNST, ORTSGESCHICHTE K2  
Chroniken, Ortsgeschichte, Heimatkunde, Brauchtum K2.02  

 
6. 900 Jahre Kloster Engelberg – Feier vom 21. Juni 2020 

Geschichtliche Aufarbeitung Freiherren von Sellenbüren 
für Jubiläumsausgabe blickpunktstallikon - Kredit Fr. 11'000.-- 

137 

 
Das Benediktinerkloster Engelberg wurde von Freiherr Konrad von Sellenbüren im Jahr 
1120 gegründet. Im Rahmen der geplanten Jubiläumsfeier "900 Jahre Kloster Engel-
berg" am Sonntag, 21. Juni 2020 in Stallikon (sowie diversen Ausstellungen und Le-
sungen in der Schul- und Gemeindebibliothek im 2./3. Quartal 2020) soll die geschicht-
liche Aufarbeitung der Freiherren von Sellenbüren für die Jubiläumsausgabe blick-
punktstallikon verfasst werden. 
 
Die Texte und Bilder (sowie Quellangaben) sollen auch in das von der Gemeinde Stal-
likon und der Stiftung Aumüli gemeinsam geplante Buchprojekt für die "900-Jahr-Feier 
Stallikon" im Jahr 2024 vollumfänglich einfliessen. 
 
 
 

Der Gemeinderat beschliesst: 
 
 
1. Für die schriftliche Aufarbeitung der Geschichte der Freiherren von Sellenbüren 

für die Jubiläumsausgabe blickpunktstallikon (Feier 900 Jahre Kloster Engelberg 
vom 21. Juni 2020) sowie für das geplante Buchprojekt der Gemeinde Stallikon 
und der Stiftung Aumüli (900 Jahr-Feier Stallikon im 2024) wird ein Kredit (nicht 
budgetiert) von Fr. 11'000.-- (inkl. MwSt, als Kostendach) zulasten der Erfolgs-
rechnung (Kto. 3290.3132.00) bewilligt. Grundlage bildet die Offerte vom 17. Juli 
2019. 

 
 
2 Der Auftrag wird an die Schneider Communications AG, Bernhard Schneider, er-

teilt. 
 
 
3. Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
 
4. Mitteilung an: 
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KULTUR UND KUNST, ORTSGESCHICHTE K2  
Kultur- und Kunstförderung K2.05  

 
8. Aemtler Bühne – Jahresproduktion 2019 „Hinter den sieben Gleisen “ 

Unterstützungsbeitrag von Fr. 1‘000.-- 
139 

 
Die Aemtler Bühne plant für November/Dezember 2019 die Produktion „Hinter den sie-
ben Gleisen“. Das über 120 Vereinsmitglieder zählende Laientheater hat sich zu einer 
kulturellen Institution in der Region und darüber hinaus etabliert. 
 
Mit Schreiben vom 5. Juli 2019 (Eingang: 10. Juli 2019) ersucht die Aemtler Bühne um 
die Gewährung eines Gemeindebeitrages. Es wird auf die in den Akten liegende Do-
kumentation verwiesen. Der Gemeinderat unterstützt seit Jahren die Aemtler Bühne 
mit Fr. 1‘000.--. Dieser Betrag ist im Budget 2019 enthalten. 
 
 
 

Der Gemeinderat beschliesst: 
 
 
1. Der Aemtler Bühne wird an die Jahresproduktion 2019 „Hinter den sieben Glei-

sen“ ein Gemeindebeitrag von Fr. 1‘000.-- ausgerichtet. 
 
 
2. Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
 
3. Mitteilung an: 
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LIEGENSCHAFTEN UND GRUNDSTÜCKE L2  
Bau, Unterhalt und Einrichtungen, Erwerb, Verkauf L2.02  
Einzelne Liegenschaften und Grundstücke L2.02.02  

 
9. Haus Coccolino Reppischtalstrasse 49 – Ersatz Beleuchtung in den 

Gruppenräumen der Kinderkrippe – Netto-Kredit Fr. 5'800.-- 
140 

 
Der Verein Kinderkrippe Coccolino als Mieter der Räumlichkeiten im Haus Coccolino 
machte immer wieder, vor allem in den Wintermonaten, darauf aufmerksam, dass die 
Beleuchtung in den Gruppenräumen sehr diffus ist.  
 
Im vergangenen Winter wurde die Situation vor Ort zusammen mit dem Architekten, 
Elektroplaner und einem Elektriker begutachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die 
nach DIN EN 12464-1 empfohlene Beleuchtungsstärkt von durchschnittlich 300 Lux bei 
weitem nicht erreicht werden. Nachträgliche Berechnungen ergaben, dass nur mit an-
deren Leuchten annähernd die erforderliche Helligkeit erreicht werden kann. Die be-
stehenden Leuchten haben einen integrierten Chip weshalb die Leuchtkraft nicht er-
höht werden kann. Die Firma Gutknecht Elektroplanung AG eruierte deshalb drei ver-
schiedene Leuchten zur Bemusterung. Anlässlich einer gemeinsamen Besichtigung 
wurde das Model LED Rohrpendelleuchte SPIN der Firma Tulux AG favorisiert.  
 
Insbesondere aus Kostengründen werden anstelle der bisher 26 Leuchten neu nur 
noch 21 Leuchten montiert.  
 
Raum bisher neu 

Gruppe 1, Ruheraum 2 1 (dimmbar) 
Gruppe 1, Spielbereich 5 4 
Gruppe 1, Essbereich 2 2 
Gruppe 2, Ruheraum 2 1 (dimmbar) 
Gruppe 2, Spielbereich 5 4 
Gruppe 2, Essbereich 2 2 
Gruppe 3, Ruheraum 3 2 (dimmbar) 
Gruppe 3, Spielbereich 3 3 
Gruppe 3, Essbereich 1 1 
Gruppe 3, Eingangsbereich 1 1 

Total  26 21 
 
Die Kosten für den Ersatz der Leuchten belaufen sich auf Fr. 13'776.--. 

Neue Leuchten, Tulux Offerte vom 23. Mai 2019 Fr.  10'844.40 
Montage Leuchten, Smartec Elektro AG Offerte vom 23. Mai 2019 Fr.  2'931.60 
 
Da die Frist für offensichtliche Mängel von zwei Jahren schon lange verfallen ist, kön-
nen die bei der Planung der Kinderkrippe Coccolino beteiligten Firmen Gutknecht 
Elektroplanung AG und Sabarchitekten AG den Fall nicht mehr ihrer Haftpflichtversi-
cherung anmelden. Trotzdem beteiligen sie sich aus Kulanz mit folgenden Beträgen an 
der Umrüstung der Beleuchtung: 
 
Gutknecht Elektroplanung AG, gem. Mail vom 24. Mai 2019 Fr.  5'000.-- 
Reuter Architekten (Sabarchitekten AG), gem. Mail vom 4. Juni 2019 Fr. 3'000.-- 
 
Für die Gemeinde resultieren somit Netto-Kosten von Fr. 5'776.--.  
 
Von den 26 demontierten Leuchten werden 5 Stück an die Reuter Architekten abgege-
ben. Die restlichen 21 Leuchten werden durch die Liegenschaftsverwaltung dem 
Höchstbietenden verkauft.  



  
 19.08.2019 
 
 

 
 
 

Der Gemeinderat beschliesst: 
 
 
1. Im Sinne der Erwägungen wird die bestehende Beleuchtung in den Gruppen-

räumen der Kinderkrippe Coccolino durch das Model LED Rohrpendelleuchte 
SPIN der Firma Tulux AG ersetzt. Die Umrüstung erfolgt durch die Firma Smar-
tec Elektro AG.  

 
 
2. Für die Umrüstung wird ein Netto-Kredit zulasten der Erfolgsrechnung 

(Kto. 0290.3144.00, nicht budgetiert) von Fr. 5'800.-- bewilligt. 
 
 
3. Der Liegenschaftsverwalter wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
4. Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
 
5. Mitteilung an: 
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STEUERN S3  
Steuerkontrolle, Revisionen S3.08  

 
13. Revisionsbericht Steueramt vom 12. Juli 2019 

Finanzen, Bezug, Register und Veranlagung 
Vormerknahme 

144 

 
 

Der Gemeinderat beschliesst: 
 
 
1. Vom vorliegenden Bericht vom 12. Juli 2019 der Internen Revision des kantona-

len Steueramtes Zürich über die Inspektion der Fachbereiche Finanzen, Bezug, 
Register und Veranlagung aufgrund der Datenbasis Steuerperioden 1995 bis 
2018 im Prüfzeitraum von März 2015 bis 2019 und die Veranlagungsperioden 
2017 und 2018 (Stichproben) gemäss § 22 der Verordnung des Regierungsrates 
über die Organisation des kantonalen Steueramtes wird Kenntnis genommen. 

 
 
2. Die abgegebenen Bezugskorrekturen gemäss Anhang 1 sind innerhalb von 60 

Tagen zu verarbeiten. Die Hinweise und Empfehlungen werden auf der Penden-
zenliste des Gemeindesteueramtes gesetzt; die Umsetzung sowie die getroffe-
nen Massnahmen werden durch die interne Revision anlässlich einer Nachschau 
geprüft. 

 
 
3. Es wird erfreut festgestellt, dass die Gesamtbeurteilung der Revision ein guter 

Gesamteindruck hinterlässt. Der Gemeinderat dankt Steuersekretärin Sandra 
Fischbacher sowie Stellvertreterin Martina Fent für die professionelle Amtstätig-
keit. 

 
 
4. Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
 
5. Mitteilung an: 

  



  
 19.08.2019 
 
 
STRASSEN S4  
Einzelne Strassen und Wege S4.03  

 
14. Bodenacherweg - Oberflächenbehandlung - Kredit Fr. 17ꞌ500.-- 

Arbeitsvergabe 
145 

 
Der Bodenacherweg in der Hinterbuchenegg befindet sich in einem schlechten Zu-
stand und muss instand gestellt werden. Vorgesehen ist eine doppelte Oberflächenbe-
handlung. Damit kann der Deckbelag für die nächsten Jahre instand gestellt werden. 
Mittelfristig wird eine grössere Sanierung des Bodenacherwegs nötig sein.  
 
Zusätzlich zur Oberflächenbehandlung am Bodenacherweg ist ebenfalls eine bei den 
Flurwegen im Bol und in der unteren Au vorgesehen. Für alle drei Oberflächenbehand-
lungen wurden zwei Offerten eingeholt. Die Euphalt AG, Basel, weist das günstigere 
Angebot aus. Die Kosten für die Oberflächenbehandlung am Bodenacherweg belaufen 
sich auf Fr. 15'413.30, exkl. MwSt. Mit Mehrwertsteuer und Reserven ergibt sich ein 
Kreditbedarf von Fr. 17ꞌ500.-- (Budget 2019: Fr. 24ꞌ000). 
 
 
 

Der Gemeinderat beschliesst: 
 
 
1. Für die Instandstellung des Bodenacherwegs wird ein Kredit zulasten der Erfolgs-

rechnung (Kto. 6150.3141.40) von Fr. 17'500.--, inkl. MwSt., bewilligt. 
 
 
2. Die Arbeiten werden aufgrund der Offerte vom 30. April 2019 an die Euphalt AG, 

Basel, zum Preis von Fr. 16'876.35, exkl. MwSt., vergeben. 
 
 
3. Der Leiter Werkdienst wird mit der Koordination der Arbeiten beauftragt. 
 
 
4. Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
 
5. Mitteilung an: 
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STRASSEN S4  
Einzelne Strassen und Wege S4.03  
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Die Zufahrt zu den Liegenschaften im Bol befindet sich in einem schlechten Zustand 
und muss instand gestellt werden. Vorgesehen ist eine einfache Oberflächenbehand-
lung.  
 
Zusätzlich zur Oberflächenbehandlung beim Flurweg im Bol ist ebenfalls eine beim 
Bodenacherweg und beim Flurweg unteren Au vorgesehen. Für alle drei Oberflächen-
behandlungen wurden zwei Offerten eingeholt. Die Euphalt AG, Basel, weist das güns-
tigere Angebot aus. Die Kosten für die Oberflächenbehandlung im Bol belaufen sich 
auf Fr. 7'987.90, exkl. MwSt. Mit Mehrwertsteuer und Reserven ergibt sich ein Kredit-
bedarf von Fr. 9ꞌ000.-- (Budget 2019: Fr. 9ꞌ700.--). 
 
 
 

Der Gemeinderat beschliesst: 
 
 
1. Für die Instandstellung des Flurwegs im Bol wird ein Kredit zulasten der Erfolgs-

rechnung (Kto. 6150.3141.40) von Fr. 9'000.--, inkl. MwSt., bewilligt. 
 
 
2. Die Arbeiten werden aufgrund der Offerte vom 30. April 2019 an die Euphalt AG, 

Basel, zum Preis von Fr. 7'987.90, exkl. MwSt., vergeben. 
 
 
3. Der Leiter Werkdienst wird mit der Koordination der Arbeiten beauftragt. 
 
 
4. Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
 
5. Mitteilung an: 

 
  



  
 19.08.2019 
 
 
VEREINE, FEIERN UND VERANSTALTUNGEN V1  
Feste, Feiern und Veranstaltungen V1.01  
Einzelne Anlässe V1.01.02  

 
17. 900 Jahre Kloster Engelberg 

Festanlass vom 21. Juni 2020 – Miete Festzelt und WC-Wagen 
Kredit Fr. 9'000.-- 

148 

 
Im Jahr 2020 feiert das von Freiherr Konrad von Sellenbüren im Jahre 1120 gegründe-
te Benediktinerkloster Engelberg das 900 Jahr-Jubiläum. 
 
Der Benediktinerkloster Engelberg, die Gemeinde Stallikon sowie die evang.-
reformierten und die röm. katholischen Kirchgemeinden laden am Sonntag, 21. Juni 
2020, vormittags, die Bevölkerung zu einer Feier auf der Schulanlage Pünten ein.  
 
Für die Miete des Zeltes, inkl. Bühne und Garnituren, liegt die Offerte von Stadelmann 
Zelte GmbH, Rottenschwil, vom 18. Juli 2019 vor. Es handelt sich um das erprobte 
Festzelt, das auch die Organisatoren des Stalliker Oktoberfestes beziehen. Zusätzlich 
ist noch ein WC-Wagen zu mieten. Für die Montage und Demontage des Festzeltes 
haben sich Angehörige der Feuerwehr Unteramt Zug Stallikon zur Verfügung gestellt. 
 
 
 

Der Gemeinderat beschliesst: 
 
 
1. Für die Miete des Festzeltes, inkl. Bühne und Garnituren, und eines WC-Wagens 

sowie Aufbau und Demontage für den Festanlass "900 Jahre Kloster Engelberg" 
vom 21. Juni 2020 in Stallikon wird ein Kredit von Fr. 9'000.--- (inkl. MwSt) zulas-
ten der Erfolgsrechnung (Kto. 0120.3130.00) bewilligt. 

 
 
2. Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
 
3. Mitteilung an: 

 
  



  
 19.08.2019 
 
 
VERWALTUNGS- UND GEMEINDEORGANISATION V4  
Administration, Verwaltungsorganisation V4.01  
Schriftgutverwaltung, Archive V4.01.06  

 
18. Reglement zur Informationsverwaltung und zur Archivnutzung 

Erlass 
149 

 
Gemäss § 6 Archivgesetz (LS 170.6) führen die Gemeinden eigene Archive und kön-
nen gemäss § 1 Abs. 2 Archivverordnung (LS 170.61) eigene Regelungen erlassen. 
 
Um eine einheitliche Informationsverwaltung und Archivnutzung von geschäftsrelevan-
ten Unterlagen der Politischen Gemeinde durch die Behördenmitglieder und die Mitar-
beitenden aller Verwaltungsbereiche zu gewährleisten wird ein Reglement zur Informa-
tionsverwaltung und zur Archivnutzung der Politischen Gemeinde Stallikon erlassen. 
Die für die Gemeinde Stallikon zuständige Archivdienstleisterin "die Aktenordner" wur-
de im Rahmen einer Vernehmlassung konsultiert. 
 
 
 

Der Gemeinderat beschliesst: 
 
 
1. Das "Reglement zur Informationsverwaltung und zur Archivnutzung der Politi-

schen Gemeinde Stallikon" wird erlassen und auf den 1. September 2019 in Kraft 
gesetzt. 

 
 
2. Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
 
3. Mitteilung an: 

 


